
Wichtige Informationen für unsere Mitgliedsvereine und Tierheime 

1. Vermittlung von Tieren 

Aufgrund zahlreicher bei uns eingehender Anfragen vermuten wir, dass nicht alle Tierheime bereits 
von den Landrats-/Veterinärämtern informiert wurden und möchten dies Sie deshalb in Kenntnis 
setzen. 
 
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat am 07.04.2020 
folgende Information herausgegeben: 
 
„Die Vermittlung und Abholung eines Tieres zu Adoptionszwecken aus dem Tierheim gemäß § 4 Abs. 

3 Ziffer 8 BayIfSMV als „Handlung zur Versorgung von Tieren“ stellt einen triftigen Grund zum 

Verlassen der Wohnung dar. Die Vermittlungen sind notwendig für eine entsprechend angemessene 

Versorgung aller Tiere. Ohne die Vermittlung und Abgabe an neue Besitzer besteht die Gefahr, dass 

in absehbarer Zeit viele untergebrachte Tiere nicht mehr ausreichend versorgt werden können. Das 

Verlassen der eigenen Wohnung zum Zwecke der Abholung eines Tieres zu Adoptionszwecken ist 

daher erlaubt.“ 

 

Das heißt, die Vermittlung von Tieren gehört zu den Gründen, das Haus verlassen zu dürfen. Die 

Möglichkeit der Vermittlung bietet unseren Tierheimen die Chance, den Tierbestand zu reduzieren, um 

gleichzeitig auch Platz für die Aufnahme von Tieren aus Notfällen zu schaffen. 

Da keine konkreten Umsetzungshinweise mit der Entscheidung des LGL verbunden sind, appellieren 

wir an alle Tierheime, bei der Vermittlung dringend auf die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu 

achten, um weder Interessenten, noch Tierheimpersonal zu gefährden. Konkret empfehlen wir 

folgende Vorgehensweise: 

• Interessenten informieren sich vorab über die Webseiten der Tierheime und telefonisch über 

das gewünschte Tier 

• Vertrags-, Zahlungs- und Übergabe sollten möglichst kontaktlos erfolgen 

• Immer nur einer Person nach telefonischer Terminvereinbarung Zutritt zum jeweiligen 

Tierzimmer gewähren 

• Zum vereinbarten Termin Mundschutz tragen, unbedingt 2 m Abstand halten, Hände 

waschen und desinfizieren 

• Besucher mit Krankheitssymptomen dürfen das Tierheim nicht betreten 

• Führung einer Liste aller Adoptanten, die sich im Tierheim aufgehalten haben. 

Natürlich freuen wir uns, wenn möglichst viele Tiere ein gutes Zuhause finden. In den 

Vermittlungsgesprächen sollte jedoch darauf geachtet werden, dass es nicht zur Vermittlung von 

Tieren kommt, weil man durch Ausgangsbeschränkungen, Kurzarbeit o.ä. gerade viel Zeit hat. Die 

Anschaffung jedes Tieres muss sehr gut überlegt, da auch die artgerechte Haltung und Betreuung im 

hoffentlich bald wiederkehrenden Alltag „nach Corona“ gewährleistet sein muss.  

 

 


